
Abteilung Breitensport          

Kantonalstich G10 (KS-G10) 

Ausführungsbestimmungen für den Kantonalstich Gewehr 10m 
Ausgabe 2022-23 

 
 

 

1. Grundlagen 
Reglement für das ZHSV-Kantonalstich G10 (KS-G10) 
Reglement für das sportliche Schiessen (RSpS) des SSV 
 
2. Anmeldung 
 
2.1  Wettkampfchef 

 Sämtliche Korrespondenz ist an den Funktionär des ZHSV für das KS-G10 zu richten. 

 
Thomas Hüsser, Hinterdorfstrasse 48, 8918 Unterlunkhofen 
Telefon M: 079 457 19 17  /  E-Mail: huessi@bluewin.ch  
 
2.2 Schiessanlage 
Die Schiessanlage kann frei gewählt werden. 
Die Anlage muss jedoch den Vorschriften über das Gewehr 10m-Schiessen entsprechen und 
abgenommen sein. 
 
2.3 Kranzkarten 
Der Funktionär bestellt die Kranzkarten bei der Kranzkartenbezugsstelle des ZHSV. 
Er versendet die Krankarten vollständig ausgefüllt. 

 
3. Materialbestellung 
Die Vereinsfunktionäre bestellen das Material. 

  
4. Schiessprogramm 
Das Schiessprogramm besteht aus Hauptdoppel und Nachdoppel. 

 
4.1 Haupt- und Nachdoppel 
Scheibe: 10er 
Schusszahl             10 
Stellungen: 
a) stehend frei alle Altersstufen 
b) stehend aufgelegt Junioren U10 – U15, Senioren, Veteranen und Seniorveteranen 
c) sitzend aufgelegt Seniorveteranen 
 
 

5. Administratives 
Die Standblätter und Kartonscheiben werden durch den Verein gestellt. 

 
6.  Auszeichnungen 

 
6.1  Einzelauszeichnungen 
Für ein und zwei Kranzresultate pro Standblatt, KK ZHSV  à Fr.  8.00 

Für drei und vier Kranzresultate pro Standblatt, KK ZHSV  à Fr. 15.00 

Für fünf Kranzresultate pro Standblatt, KK ZHSV   à Fr. 20.00 

 



 Limiten   Stehend Stehend Sitzend  Kniend 

     frei   aufgelegt aufgelegt 

Junioren U10-U15  76  78  -  86 

Junioren  U16-U18  76  -  -  86 

Junioren U19-U21  78  -  -  88 

Elite     80  -  -  90 

Senioren    80  88  -  90 

Veteranen    78  85  -  88 

Seniorveteranen   76  82  85  86 

 
 7. Finanzielles 

Hauptdoppel     CHF 11.00  
Nachdoppel   je CHF  6.00 

 
8. Schiessdaten  
Vom 15. Oktober 2022 bis 31. März 2023 
 
8.1 Materialrückschub 
Der Materialrückschub an bis spätestens 20.04.2023 zu erfolgen. Bei brieflicher Form gilt der 
Poststempel. 
Alle Dokumente müssen unterschrieben sein. 
 
9. Ranglisten 
Alle Ranglisten werden durch den Funktionär erstellt und auf der Homepage des ZHSV 
publiziert. 

 
10. Schlussbestimmungen 
Diese AFB  

- ersetzen alle bisherigen Ausführungen, insbesondere der Saison 2021-22 vom 
01.11.2021 

- wurden von der Abteilung Breitensport an 01.11.2022 genehmigt und treten 
sofort in Kraft 

 
 

Oberneunforn,  01.11.2022 Zürcher Schiesssportverband ZHSV 
 
  Ressortleiter Funktionär 
  Gewehr KS-G10 
 
 
  Martin Götz Thomas Hüsser 
 


